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Herrn Bürgermeister
Alfred Baxmann
Vor dem Hann. Tor 1
31303 Burgdorf

 Burgdorf, 13.06.2016
Anfrage der SPD-Ratsfraktion gemäß der Geschäftsordnung zur Beantwortung  in den 
Verkehrsausschuss: 
„Straßenreinigungssatzung und -verordnung , Änderung der Reinigungsklasse einzelner 
Straßen, z.B.: Riethornweg (Stichweg am Wendehammer)“ 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
die Straßenreinigungssatzung und -verordnung der Stadt Burgdorf wurden mit Datum vom 
01.011.2015 geändert. 
Anlieger des Riethornweges (Stichweg am Wendehammer) haben die SPD-Ratsfraktion darüber 
informiert, dass sie die in einem Vor-Ort-Gespräch von der Verwaltung vorgetragene Begründung
der Reinigungsklassenänderung nicht nachvollziehen können. 
Laut Vorlage 2015 0853 kann der Stichweg aufgrund seiner geringen Breite und mangels einer 
Wendemöglichkeit nicht mit Winterdienstfahrzeugen befahren werden. 
Die Anlieger verweisen darauf, dass die Dienstfahrzeuge auf dem Schützenplatz wenden könn-
ten.
Die  SPD-Ratsfraktion richtet nachfolgende Fragen an die Verwaltung:

1. Könnte der Schützenplatz in Sorgensen, wie von den Anliegern vorgeschlagen, als Wen-
demöglichkeit genutzt werden?

2. Warum muss in Stichstraßen für Winterdienstfahrzeuge eine Wendemöglichkeit vorhan-
den sein?

3. Was ist erforderlich, damit auch in Stichstraßen der Winterdienst durchführbar ist? 
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4. Was hindert in schmalen Strassen/Stichstraßen daran den Winterdienst mit kleinen 
Fahrzeugen (Multicar) anstatt mit Großgeräten (z.B. Unimog) durchzuführen?

5. Welche Anforderungen in Bezug auf die Straßenreinigung werden bei der Planung von 
schmalen Strassen/Stichstraßen  in Neubaugebieten berücksichtigt?

6. Durch die Herausnahme von Strassen aus der städtischen Reinigung sind die Anwohner 
selbst für die vollständige Reinigung incl. Winterdienst zuständig und haftbar. Welche An-
forderungen (z.B. Zeitpunkt und Umfang der Reinigungsarbeiten) müssen die Anwohner 
erfüllen, damit sie ihrer Pflicht nachkommen?

Mit freundlichen Grüßen

(Werner Bublitz)


